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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Föderativer Aufbau

Jurafrage

Le procès des trois membres du Front de libération jurassien (FLJ) a eu lieu du 14 au 18
mars devant la Cour pénale fédérale à Lausanne. Les témoins et les avocats des accusés
se sont attachés à démontrer le caractère politique des attentats commis, alors que le
ministère public se refusait à entamer le procès de la question jurassienne. Dans son
jugement, considéré par beaucoup d'observateurs comme un acte d'apaisement, la
Cour a condamné les principaux accusés à huit et sept ans de réclusion. Mais, pendant
les cinq premiers mois de l'année; un autre groupe s'est livré à des attentats criminels
dans le Jura. Ses membres ont été arrêtés au début de juin et incarcérés. La tension
résultant de cette pression terroriste devait rebondir en octobre, lorsque le principal
prévenu, Jean-Baptiste Hennin, s'évada et parvint à se réfugier en France où il
demanda l'asile politique. Une demande d'extradition a été présentée au
Gouvernement français. A la fin de l'année, le tribunal chargé de statuer n'avait pas
encore pris de décision sur le caractère politique ou non des attentats commis,
déterminant pour refuser ou accorder l'extradition. Quoique le Rassemblement
jurassien (RJ) s'interdise la violence pour parvenir à ses buts, il a pris les terroristes
sous sa protection et saisi les occasions données par le procès du FLJ et par l'évasion
de Hennin pour proclamer ses revendications en Suisse et à Paris. 1

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 29.11.1966
FRANÇOIS-L. REYMOND

Suite au rapport des experts, les séparatistes mirent l'accent sur des activités
spectaculaires destinées à attirer l'attention sur leur cause, notamment par la
préparation d'une manifestation destinée à troubler la réception du président du
Grand Conseil, Péquignot, à Saignelégier et par une démonstration lors de la réception
du Nouvel-An au Palais fédéral. De même ils accordèrent leur soutien aux terroristes
évadés Hennin et Boillat, qui obtinrent des tribunaux français et espagnols, au cours de
1967, la reconnaissance du caractère politique de leurs délits et par conséquent le refus
d'extrader. Boillat avait en outre fait poster en Suisse, par son tuteur et complice pour
l'évasion Meyrat, des lettres de menaces qui firent naître la crainte, dans les milieux
antiséparatistes, que l'évadé se cachât en Suisse. Des menaces furent adressées alors
aux chefs séparatistes et l'Union des patriotes jurassiens (UPJ) constitua des groupes
armés de gardes civiques. Dans l'autre parti, où l'on disposait déjà du groupe Bélier,
non armé, les Jurassiens de l'extérieur répondirent en créant un piquet d'alarme, car ni
le Conseil fédéral, ni le Conseil exécutif bernois n'avaient interdit les gardes civiques.
Celles-ci cessèrent toutefois leur activité lorsqu'on apprit que Boillat avait été
incarcéré à Madrid. 2

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 12.06.1967
ERICH GRUNER

Mit ihren Vorschlägen und Anregungen empfahl die Kommission Petitpierre ein
Vorgehen, das sich im Rahmen der bernischen wie der schweizerischen
Rechtsordnung bewegte; dementsprechend wandte sie sich entschieden gegen die
separatistische Forderung, dass bei einem Plebiszit auch die ausserhalb des Juras
niedergelassenen Jurassier, nicht aber die in den Jura eingewanderten
Deutschschweizer mitstimmen sollten. Sie betonte aber ihren Willen, ungeachtet ihrer
Ernennung durch die bernische Regierung als unabhängiges Vermittlergremium zu
wirken. Das persönliche Ansehen der Vier Weisen und der Mangel an aussichtsreichen
Lösungsmöglichkeiten trügen dazu bei, dass ihr Bericht trotz seinen ungewöhnlichen
Ratschlägen ein sehr positives Echo fand. Selbst auf separatistischer Seite, wo man
namentlich die Stellungnahme zur Stimmberechtigungsfrage zurückwies und ausserdem
über eine Verurteilung der Kampfmethoden des RJ durch die Vier Weisen ungehalten
war, fehlte es nicht an einer gewissen Anerkennung. Umgekehrt wurden in der
altbernischen Presse einige Vorbehalte in Bezug auf Gestaltung und Priorität des
Autonomiestatuts erhoben. Die Anträge des bernischen Regierungsrates vermochten
dagegen im alten Kantonsteil und auch in jurassischen Antiseparatistenkreisen mehr
Zustimmung zu ernten, während ausserkantonale Stimmen zu bedenken gaben, dass ein
verfrühtes Plebiszit oder eine zu selbständige Gestaltung des Jurastatuts durch Bern
die Wirkung eines solchen Statuts beeinträchtigen könnte. Es wurde allerdings auch
darauf hingewiesen, dass die altbernischen Stimmbürger ihrerseits für die beantragte
Lösung erst gewonnen werden müssten. 3

KANTONALE POLITIK
DATUM: 28.07.1969
PETER GILG
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Während in den älteren Generationen der Wunsch nach Gespräch und Normalisierung
laut wird, neigt die organisierte Jugend beider Lager zur Aufrechterhaltung der
Spannung. Im März schlug der Präsident der antiseparatistischen Force démocratique,
Nationalrat Houmard (fdp, BE), einen «Waffenstillstand» vor. Der jurassische
Regierungsrat P.Boillat (cvp) nahm den Vorschlag auf und wünschte Gespräche über
gemeinsame Probleme. Als der zehnte Jahrestag des ersten Juraplebiszits vom 23. Juni
1974 herannahte, begannen die separatistischen Béliers mit einer Reihe von
Anschlägen, die wie gewohnt eine gegen Bern oder gegen die Schweiz gerichtete
Symbolik erkennen liessen, sich aber durch wiederholte Gewaltanwendung von
früheren Aktionen unterschieden. Am meisten Aufsehen erregte die Fällung des
Grenzbesetzungsdenkmals von Les Rangiers (JU) und die Entwendung des
Unspunnensteins, der an volkstümliche Traditionen des Berner Oberlandes erinnert,
aus Unterseen (BE). Die jurassische Regierung erhob gegen die Denkmalstürmer Klage
und sorgte für die Wiederaufstellung des Monuments; als aber der zuständige Richter
den Chef der Béliers und einige seiner Getreuen vorübergehend in Haft nahm, löste er
beim Rassemblement jurassien und bei Politikern verschiedener Parteien scharfe
Proteste aus. Die Sangliers, das antiseparatistische Gegenstück zu den Béliers, zeigten
ihrerseits wenig Bereitschaft zu einer versöhnlichen Politik: als zum 100jährigen
Jubiläum der beidseits der Kantonsgrenze verkehrenden Chemins de fer du Jura in
Tramelan (BE) auch zwei jurassische Regierungsmitglieder eingeladen waren, wurden
diese von der berntreuen Jugend sehr unfreundlich empfangen. (Es war das erste
offizielle Auftreten jurassischer Regierungsmitglieder im Südjura.) 4

KANTONALE POLITIK
DATUM: 08.12.1984
PETER GILG

Parallèlement à cette affaire des caisses noires, d'autres événements sont venus
émailler l'année dans les trois districts du Jura bernois. Trois mois après que le groupe
«Bélier» eût effectué une restructuration interne, optant pour un travail à long terme
et en profondeur et délaissant ainsi, momentanément du moins, les coups d'éclat, le
Tribunal de district de Moutier était la cible d'un attentat à l'explosif, revendiqué par
une mystérieuse «Deuxième fraction révolutionnaire du groupe Bélier». De son côté, la
Fédération des communes du Jura bernois (FJB) a elle aussi entrepris sa propre
restructuration avec deux projets en concurrence directe: l'un instituant un véritable
parlement régional, l'autre un syndicat de communes. Certaines de ces dernières ont
toutefois contesté l'existence même de la FJB, qu'elles jugent sans véritable pouvoir. La
ville de Moutier a ainsi décidé de ne plus verser l'intégralité de ses cotisations. Enfin, la
société Radio Jura bernois (RJB) a suspendu provisoirement ses programmes au début
du printemps, le temps de trouver des successeurs aux professionnels en place, jugés
pas assez proches des habitants de la région et de leur «mentalité». Sur le plan fédéral,
le Conseil des Etats a repoussé nettement l'initiative du canton du Jura qui proposait
l'amnistie de toutes les personnes condamnées pour des délits en rapport avec la
question jurassienne (84.206). La commission des pétitions du Conseil national a
également recommandé le rejet de l'initiative. 5

KANTONALE POLITIK
DATUM: 19.12.1985
ALEXANDRE LACHAT

Ungeduld, nicht zuletzt auch mit der auf eine rechtsstaatliche und schweizerische
Lösung vertrauenden jurassischen Regierung, manifestierten die für eine
Wiedervereinigung kämpfenden Jugendorganisationen. In ihren Aktionen liess sich ein
Stilwechsel feststellen, wie er mit der Gründung einer klandestinen Unterorganisation
der Béliers 1985 angekündigt worden war. Zwar konnten die Manifestationen immer
noch einen gewissen Symbolwert beanspruchen, in ihrer Radikalität wurden sie aber
auch in der mit den jurassischen Anliegen sympathisierenden Presse verurteilt.
Besonders deutlich wurde dies bei der Zerstörung des kulturhistorisch wertvollen
Gerechtigkeitsbrunnens in der Berner Altstadt, die — auch von namhaften Vertretern
der Autonomisten — der Geheimorganisation der Béliers zugeschrieben wurde. Die
offizielle Gruppe der Béliers, die sich kurz vorher auf die Erzeugung von Seifenblasen in
den Brunnen Berns beschränkt hatte, war nach eigenem Bekenntnis Mitwisserin, aber
nicht Täterin. Die Béliers lehnten ebenfalls die Verantwortung für die Beschädigungen
an der Eisbahn Tramelan kurz vor der dort abgehaltenen Jahresversammlung der Force
démocratique ab. 6

KANTONALE POLITIK
DATUM: 23.10.1986
KATRIN HOLENSTEIN
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Das Rassemblement jurassien (RJ) und die Unité jurassienne wiederholten ihre
Aufforderung an die Regierung des Kantons Jura, eine aktivere Politik für die
Wiedervereinigung aller jurassischen Bezirke zu betreiben. An der Fête du peuple
jurassien kündigte R. Béguelin zudem an, dass das RJ die Möglichkeiten und die
Opportunität der Gründung eines selbständigen Staates abklären wolle. Mehr Aufsehen
an diesem Fest erregte allerdings der begeistert gefeierte Auftritt des 1966 wegen
diverser Attentate zu 8 Jahren Zuchthaus verurteilten M. Boillat. Der Aktivist des
ehemaligen "Front de libération jurassien" (FLJ) hatte sich der Strafverbüssung durch
Flucht entzogen und konnte nach dem Ablaufen der 20jährigen Vollstreckungsfrist
unbehelligt aus seinem spanischen Exil zurückkehren. Nach einem kurzen Aufenthalt
reiste er wieder heim nach Spanien. 7

KANTONALE POLITIK
DATUM: 17.09.1987
HANS HIRTER

Vom September an kam es in den Kantonen Bern und Jura zu einer Serie von
Attentaten. Betroffen waren vor allem Munitionsdepots der Armee und Schiessstände.
In einem Bekennerbrief und in Mauerinschriften bekannte sich ein neuer "Front de
libération du Jura" (FLJ) zu den Anschlägen; Täter konnten bisher aber keine überführt
werden. Neben den Behörden des Bundes und des Kantons Bern verurteilte auch die
jurassische Regierung die Attentate und bezeichnete sie als kontraproduktiv für die
Erreichung des Ziels der Wiedervereinigung. Die Positionen des RJ und der Gruppe
Bélier waren weniger eindeutig. Sie distanzierten sich zwar von den Attentaten, wobei
aber das RJ die jurassische Regierung wegen ihrer vorbehaltlosen Verurteilung
kritisierte, und die Gruppe Bélier sich bemühte, den Sinn und Zweck der Gewaltakte zu
erklären. 8

KANTONALE POLITIK
DATUM: 14.12.1987
HANS HIRTER

Die Auseinandersetzung verlief aber nicht nur in demokratischen Bahnen. Grosses
Aufsehen erregte die durch Brandstiftung erfolgte Zerstörung der alten Holzbrücke
über die Aare bei Büren (BE). Indizien deuteten darauf hin, dass dieser Anschlag auf
den ehemaligen Grenzübergang zwischen dem Fürstbistum Basel und der Republik Bern
im Zusammenhang mit dem Prozess gegen einen Angehörigen der Organisation Bélier
stand. Dieser war unmittelbar vorher wegen der Zerstörung eines historischen
Brunnens in der Berner Altstadt verurteilt worden. 9

KANTONALE POLITIK
DATUM: 06.04.1989
HANS HIRTER

Im Berichtsjahr häuften sich die Anschläge im Berner Jura wieder. Im April wurde im
Haus des französischsprachigen Berner Regierungsrats Annoni (fdp) in La Neuveville
eine zur Zündung bereite Brandbombe entdeckt; in der Annahme, dass die Bombe
bereits explodiert sei, hatte ein anonymer Anrufer die Medien orientiert, dass es sich
um die Rache für das Nichteintreten Berns auf die Forderung Moutiers nach einem
Übertritt zum Kanton Jura handle. Ende Mai wurde die sechs Schüler zählende
deutschsprachige Schule im Bergbauernweiler Montbautier (BE), welche den dort seit
dem Mittelalter ansässigen Widertäufern dient, ein Raub der Flammen. Der Chef des
Bélier, Daniel Pape, lobte die Brandstifter der Schule von Montbautier als Vorkämpfer
gegen die "Germanisierung" des Juras, erklärte aber, dass seine Organisation mit
diesem und auch anderen Anschlägen nichts zu tun habe. Im Juni wurde im
Dorfzentrum von Malleray (BE) die Schreinerei des Präsidenten der berntreuen
Organisation "Force démocratique" durch Brandstiftung zerstört. 10

KANTONALE POLITIK
DATUM: 15.06.1992
HANS HIRTER

Das Bundesgericht hatte Ende 1991 die Strafe von 22 Monaten Zuchthaus gegen ein
wegen der Zerstörung eines mittelalterlichen Brunnens in der Berner Altstadt
verurteiltes Mitglied der Gruppe Bélier bestätigt. Der Verurteilte, Pascal Hêche, reichte
daraufhin bei den jurassischen Behörden ein Asylgesuch ein. Er brachte damit die
Kantonsregierung in eine schwierige Lage. Diese ist einerseits gegenüber dem Kanton
Bern, der ein Auslieferungsgesuch gestellt hatte, gemäss dem Gesetz über die
Bundesrechtspflege zu Rechtshilfe verpflichtet. Andererseits würde sie bei einer
Auslieferung eines militanten Kämpfers für die jurassische Einheit an Bern unter
massiven Beschuss aus den eigenen Reihen geraten. Ein Ausweg aus diesem Dilemma
tat sich auf, als nachträglich von Juristen eine seit Jahrzehnten nicht mehr
angewendete Verfassungsbestimmung (Art. 67 BV) entdeckt wurde, die es den Kantonen
ermöglicht, bei politischen Delikten auf eine Auslieferung zu verzichten. Das letzte Mal
war diese Bestimmung vor 70 Jahren angewendet worden, als der Kanton Schaffhausen
die Auslieferung eines im Aargau wegen "landesverräterischer" Publikationen
verurteilten Politikers verweigerte. Die jurassischen Behörden kündigten an, mit dem

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 15.12.1992
HANS HIRTER
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Entscheid über die Auslieferung zu warten, bis das Bundesgericht entschieden hat, ob
es sich bei der Tat um, wie von den bernischen Gerichten behauptet, einen
Vandalenakt oder um ein politisches Delikt gehandelt hat. Die Berner Regierung
ersuchte in der Folge das Bundesgericht um ein diesbezügliches Urteil. Im Dezember
entschied dieses, dass es sich bei der Tat im weitesten Sinne um ein politisches Delikt
gehandelt hat. Dies habe zwar keine Strafmilderung zur Folge, erlaube aber dem Kanton
Jura, auf die Auslieferung an Bern zu verzichten und die Strafe selbst zu vollziehen. Eine
Neubeurteilung des Falls durch ein jurassisches Gericht kommt gemäss dem Urteil des
Bundesgerichts nicht in Frage, da damit die Grundregel verletzt würde, dass jemand für
eine Tat nicht zweimal strafrechtlich verfolgt werden darf. (Zur Zerstörung des Berner
Gerechtigkeitsbrunnens siehe auch hier.) 11

Die im Vorjahr aufgetretene Häufung von Gewaltakten gegen bernische Personen und
Einrichtungen setzte sich zu Jahresbeginn fort, fand dann aber ein abruptes Ende. Am
frühen Morgen des 7. Januars kam es zu einem Bomben-Attentat auf das Haus des
antiseparatistischen Berner Grossrats Houriet (fdp) in Courtelary, wobei eine Person
verletzt wurde. In der gleichen Nacht explodierte in der Berner Altstadt in einem
parkierten Auto eine Bombe, wobei der offenbar mit der Manipulation des Sprengstoffs
beschäftigte Wageninsasse ums Leben kam. Beim Verunfallten handelte es sich um
einen jungen, der autonomistischen Gruppe Bélier angehörenden Aktivisten. Während
die Medien die Gewaltakte verurteilten und zur Besinnung aufriefen, machte das
Rassemblement jurassien (RJ) die Behörden und dabei insbesondere das Bundesgericht
wegen seines Urteils im Fall Hêche für die Ereignisse verantwortlich. Der Leiter des
Bélier, Daniel Pape, stritt wie schon bei früheren Attentaten jegliches Mitwissen oder
gar eine Beteiligung seiner Organisation ab und betonte, dass diese nur mit
gewaltfreien Mitteln kämpfe. 12

KANTONALE POLITIK
DATUM: 14.01.1993
HANS HIRTER

Die Bundesanwaltschaft verhaftete im Laufe der Untersuchung zwei Mitglieder des
Béliers und entdeckte nicht zuletzt dank deren Geständnissen mehrere
Sprengstoffdepots in den Freibergen (JU) sowie Pläne für weitere Anschläge. Ende
Februar verhaftete die Bundespolizei dann auch noch den Chef des Bélier, Daniel
Pape, und fand im Keller seines Wohnhauses 50 Handgranaten. Nach seiner Entlassung
aus der Untersuchungshaft dementierte Pape Indiskretionen aus dem EJPD, die
besagten, dass er über die Anschläge informiert gewesen sei. Zu den Handgranaten gab
er an, dass er sie vor seiner Haustüre gefunden und dann versteckt habe, um zu
verhindern, dass jemand sie verwenden könnte. Als Leiter des Bélier trat er zurück. 13

KANTONALE POLITIK
DATUM: 11.09.1993
HANS HIRTER

Die jurassische Regierung beschloss, den zu einer Freiheitsstrafe von 22 Monaten
verurteilten Pascal Hêche nicht an den Kanton Bern auszuliefern und ihn seine Strafe
unter Aufsicht der jurassischen Vollzugsbehörden absitzen zu lassen. Dieser Entscheid,
der dem Bundesgerichtsurteil vom Vorjahr entsprach, trug ihr heftige Kritik des Bélier
und des RJ (Rassemblement jurassien) ein, welche einen neuen Prozess forderten. Das
jurassische Kantonsparlament beschloss kurz nach dem Strafantritt, auf ein
Gnadengesuch Hêches einzutreten und ihm mit dem Argument, dass seine Tat politisch
motiviert gewesen sei, die Hälfte der Strafe zu erlassen. Die Berner Regierung bestritt
die Kompetenz des jurassischen Parlaments zu dieser Begnadigung; sie verzichtete aber
auf eine Beschwerde beim Bundesgericht, da die Erfahrung mit der Initiative "Unir"
gezeigt habe, dass sich dieses Parlament ohnehin nicht an Urteile dieser Instanz halten
würde. 14

KANTONALE POLITIK
DATUM: 12.11.1993
HANS HIRTER

Vor dem Bundesstrafgericht in Lausanne fand der Prozess gegen den ehemaligen Leiter
des Bélier, Daniel Pape, sowie zwei weitere Ex-Mitglieder dieser Organisation statt, die
1993 wegen Besitz von Sprengstoff resp. Anschlägen verhaftet worden waren. Das Urteil
von 2 (für Pape) resp. 15 und 18 Monate bedingt wurde von der Presse als milde
bezeichnet und in einen Zusammenhang mit der Entspannung der politischen Situation
im Berner Jura gebracht. 15

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 17.06.1995
HANS HIRTER
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Landesverteidigung

Militäreinsätze

Le Conseil fédéral a pris position au sujet des interventions subsidiaires de longue
durée, et en particulier de la surveillance d’ambassades, dans sa réponse à une
interpellation Engelberger (prd, NW), malgré le fait que le parlement avait prolongé cet
engagement jusqu’en 2007. Le gouvernement estime que la menace d’attentats
terroristes implique que les mesures de protection prises pour surveiller les
représentations étrangères soient maintenues à un niveau de durabilité élevé. Pour le
Conseil fédéral, il n’existe pour l’instant pas d’alternative aux engagements
subsidiaires de l’armée. De plus, les cantons concernés n’ont pas, selon lui, de moyens
propres suffisants pour garantir à eux seuls le surcroît de protection dont ont besoin
les représentations étrangères. Il a précisé qu’il examinerait, sur la base d’une
appréciation menée sur la situation et en fonction de l’effectif du personnel des corps
cantonaux de police, si une réduction échelonnée des engagements de l’armée en
service d’appui était possible. Les cantons, au travers de la Conférence des directeurs
cantonaux compétente, ont demandé en fin d’année que le DDPS mette fin rapidement
au système actuel. La Conférence a décrit cet engagement de longue durée de l’armée
pour la protection des ambassades comme contestable du point de vue de la
Constitution, et dommageable au système de l’armée de milice et des cours de
répétition. Le canton et la ville de Berne, de même que la ville de Genève, se sont par
contre déclarés prêts à reprendre entièrement la protection des ambassades dès 2008,
pour autant que la Confédération finance cette prestation. 16

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 09.11.2005
ELIE BURGOS

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kultur, Sprache, Kirchen

Jahresrückblick 2019: Kultur, Sprache, Kirchen

2019 war hinsichtlich der Kultur-, Sprach- und Kirchenpolitik vergleichsweise ein eher
moderater Jahrgang, sowohl im Vergleich zu anderen Politikbereichen, als auch im
direkten Vergleich zu den Vorjahren. Eine APS-Zeitungsanalyse zeigt auf, dass alle drei
Politikbereiche von einem rückläufigen Trend betroffen sind, wobei sich dieser
besonders in der Medienberichterstattung zur Kirchen- und Religionspolitik am
stärksten zeigt – hier hat sich der Anteil themenspezifischer Artikel seit 2016 nahezu
halbiert. Im Jahresverlauf wurden über die drei Themenbereiche betrachtet
unterschiedliche Entwicklungen ersichtlich: Während die Sprachthemen auf nationaler
Ebene offensichtlich im Allgemeinen wenig Beachtung fanden, wurden
kirchenpolitische Themen besonders Anfangs und Ende Jahr stark diskutiert und fielen
dann dem obligaten «Sommerloch» zum Opfer. Die Kulturpolitik hingegen sah sich mit
einem regelrechten «Sommerhoch» konfrontiert, nachdem es ab März 2019 eher ruhig
geworden war. 

Das Hauptaugenmerk der Parlamentarierinnen und Parlamentarier lag 2019 hinsichtlich
der kulturpolitischen Entwicklungen mit Sicherheit auf der Revision des Schweizer
Urheberrechts. Nach rund 7-jähriger Vorarbeit und einer vom Ständerat im Frühjahr
2019 zwecks Sondierung der Lage des europäischen Urheberrechts auferlegten
Rückweisung, wurden im Sommer schliesslich die Weichen gestellt und das
Gesamtpaket im Herbst gebündelt. Da die angestrebte Revision Einfluss auf
verschiedene Bereiche hat, blieben die negativen Reaktionen indes nicht aus; deshalb
ist es auch wenig erstaunlich, dass kurz nach der Schlussabstimmung bereits das
Referendum ergriffen wurde. Ob die URG-Revision effektiv gelungen ist, wird sich Mitte
Januar 2020 zeigen, wenn die Referendumsfrist abgelaufen ist.
Die Ratifizierungen internationaler Abkommen wie des Übereinkommens über den
Schutz des Unterwasser-Kulturerbes und des Rahmenübereinkommens des Europarats
über den Wert des Kulturerbes standen hingegen ausser Diskussion. 
Ein anderer Fokus wurde im Kulturjahr 2019 wiederum auf die Kulturförderung gelegt.
Im Frühjahr wurde die Kulturbotschaft 2021–2024 in die Vernehmlassung geschickt und
bis im September zur Stellungnahme freigegeben. Der Ergebnisbericht lag Ende Jahr
zwar noch nicht vor, jedoch geben die im Verlauf des Jahres gefällten Entscheide zu
diversen Vorstössen mit Referenz auf die Kulturbotschaft (Kulturabgeltung an die Stadt
Bern, Einführung eines schweizerischen Jugendkulturgutscheins, Auswirkungen der

BERICHT
DATUM: 31.12.2019
MELIKE GÖKCE
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Urbanisierung auf die Kulturförderung, Aufgabenteilung zwischen SBFI und BAK,
Erhöhung des Kredits für die Förderung des Sprachaustausches) einen ersten Hinweis
auf mögliche Herausforderungen hinsichtlich der weiteren Beratungen . 
Auch im Bereich Heimatschutz und Denkmalpflege blieben die Institutionen nicht
untätig. So wurde eine Motion Regazzi (cvp, TI; Mo. 17.4308), die eine Anpassung der
Bewertungskriterien für die ISOS-Aufnahme verlangte, stillschweigend angenommen
und die Vernehmlassungsergebnisse zur Totalrevision des VISOS vielen mehrheitlich
positiv aus, was auf ein Inkrafttreten der revidierten Verordnung auf den 1. Januar 2020
hindeutete.
In der ausserparlamentarischen Debatte fand das Fête de Vignerons, das drei Jahre
nach seiner Aufnahme ins UNESCO Weltkulturerbe und 20 Jahre nach der letzten
Austragung neuerlich in Vevey (VD) stattfand, grosse Beachtung – leider aufgrund der
finanziellen Bruchlandung nicht nur positive. Ein wiederkehrendes Thema war 2019
auch die Raubkunst, wobei der Fokus in diesem Jahr auf den afrikanischen Kontinent
und die im Kontext der Kolonialisierung erbeuteten Schätze gerichtet wurde. Auch das
Volk der Fahrenden war 2019 insbesondere in den Kantonen ein Thema, da sich die
Frage der Durchgangsplätze nicht nur im Kanton Bern aufgetan hatte.

Im Bereich der Sprachpolitik standen in diesem Jahr die Mehrsprachigkeit und damit
zusammenhängend die Förderung des Austausches zwischen den
Sprachgemeinschaften sowie der Erhalt des Rätoromanischen im Fokus. So forderte
eine Motion Bourgeois (fdp, FR; Mo. 17.3654), dass öffentliche Ausschreibungen des
Bundes künftig in den wichtigsten Landessprachen zu erfolgen hätten, und eine Motion
Gmür-Schönenberger (cvp, LU; Mo. 18.4156), dass TV-Produktionen nicht mehr
synchronisiert, sondern sowohl Eigenproduktionen in den Landessprachen, als auch
englischsprachige Produktionen in der Originalsprache ausgestrahlt und lediglich noch
untertitelt werden sollen. 
Mit dem Begehen der 100-Jahr-Feier der Lia Rumantscha wurden indes Bestrebungen
aufgezeigt, das Rätoromanische wieder mehr aufs Parkett zu bringen und insbesondere
auch einem Publikum ausserhalb des Bergkantons ins Gedächtnis zu rufen. Nicht
zuletzt seit einem im Frühjahr erschienene Bericht des ZDA war deutlich geworden,
dass es für das Rätoromanische in der Schweiz fünf vor zwölf geschlagen hat. 

In Bezug auf kirchen- und religionspolitische Themen stand in diesem Jahr die SVP mit
ihren islamkritischen Parolen auf prominentem Parkett. Mit ihrem Vorstoss zur
Bekämpfung der Ausbreitung eines radikalen Islams war sie im Parlament zwar
gescheitert, generierte aber mit den daraus resultierenden Wahlplakaten des der SVP
nahestehenden Egerkinger-Komitees im Vorfeld der eidgenössischen Wahlen 2019 ein
grosses Medienecho. Auch die Motion Wobmann (svp, SO; Mo. 17.3583), die ein Verbot
der Verteilaktion «Lies!» zum Ziel hatte, scheiterte – nach einer rund 1.5-jährigen
Sistierung – am Ständerat. Wie eine bereits im Sommer veröffentlichte Studie aufzeigte,
nahm die SVP auch in den Kantonen eine dominante Rolle in der Religionsdebatte ein.
So war es nur wenig erstaunlich, dass die Anfangs Jahr neuerlich aufkommende Frage,
ob man als guter Christ noch die SVP wählen dürfe, wieder zu diskutieren gab; nicht
zuletzt, weil damit auch verschiedentliche Kirchenaustritte – nebst den ohnehin
zunehmenden Kirchenaustritten – von SVP-Politikerinnen und -Politikern einhergingen,
welche sich lieber dem Churer Bischof Huonder zuwenden wollten. Dieser seinerseits
wurde schliesslich nach zweijährigem Aufschub zu Pfingsten Abberufen, nutzte die Zeit
bis dahin aber für einen Rundumschlag gegen die Landeskirchen und stellte sich noch
immer quer zu den Missbrauchsvorwürfen in der Kirche.
Wie sich die Kirche zum Staat verhalten soll und in welchem Masse sich Theologen in
die politische Debatte einbringen dürfen, wurde seit Anfang Jahr im Rahmen eines von
Gerhard Pfister (cvp, ZG) neu gegründeten Think-Tanks «Kirche/Politik» erläutert.
Eine für viele eher überraschende Kunde kam im Herbst von Seiten der reformierten
Kirchen: Diese hatten sich nach langen Diskussionen für die «Ehe für alle»
ausgesprochen, wobei sie im Wissen um die konservativen Kräfte innerhalb der
Glaubensgemeinschaft die Gewissensfreiheit der Pfarrpersonen gewährleisten wollten.
Unerfreulich waren 2019 die Meldungen über die Rückkehr und rasche Zunahme des
Antisemitismus in der Schweiz.

Die 2019 im Vorfeld des angekündigten Frauenstreiks virulent diskutierte
Genderthematik fand ihren Einzug auch im Bereich der Kultur, Sprache und Kirche. So
wurden Frauen, und spezifisch ihr Schaffen und ihre Stellung in der Kunst und Kultur,
wesentlich stärker thematisiert als in den vergangenen Jahren. Auch die Diskussion um
gendergerechte Sprache wurde in diesem Jahr wieder virulenter aufgegriffen.
Besonders überraschend kam auch die Ankündigung der Kirchenfrauen, sich am
diesjährigen Frauenstreik zu beteiligen, um ein Zeichen gegen die männliche Dominanz
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innerhalb der Institution zu setzen. 17

Kulturpolitik

Dem Verlangen nach einer wirksameren Kulturpolitik des Bundes entsprach der
Bundesrat mit der Ernennung einer Expertenkommission, der es obliegt, einen Bericht
über den Stand der Kultur und Vorschläge für die weitere Ausgestaltung der
Kulturpolitik auf allen Stufen (Gemeinde, Kanton, Bund) auszuarbeiten. In
verschiedenen Auseinandersetzungen wurde jedoch deutlich, dass die Ansprüche, die
an eine öffentliche Kulturförderung gestellt werden, stark auseinandergehen. So
kritisierte Friedrich Dürrenmatt das schweizerische Theaterwesen und verlangte
weniger, dafür qualitativ höherstehende Theaterproduktionen, die vermehrt zwischen
den Städten auszutauschen wären. Ein Protest der Gesellschaft der Schweizerischen
Dramatiker (GSV) gegen abschätzige Äusserungen des Direktors des Zürcher
Schauspielhauses über die schweizerische dramatische Produktion sowie die
Forderung, die subventionierten Bühnen sollten zur Aufführung schweizerischer Werke
verpflichtet werden, rief einer heftigen Diskussion. Eine Ausstellung in der Berner
Kunsthalle, die internationales Interesse erregte, wegen ihrer Neuartigkeit aber auch
viele schockierte, löste eine Diskussion über die Frage aus, ob und wieweit die
Behörden die Programme subventionierter Kulturinstitute beeinflussen sollten. Trotz
den bestehenden Schwierigkeiten war in einzelnen Kantonen das Bestreben erkennbar,
die kulturpolitische Tätigkeit zu verstärken. Die Zürcher stimmten dem Gesetz über die
Förderung des kulturellen Lebens zu, und in Bern wurde bei der Reorganisation der
Erziehungsdirektion eine Abteilung Kulturelles geschaffen.

Die Bemühungen um eine Förderung des einheimischen Filmschaffens wurden
fortgeführt. Dem Begehren nach einer Revision des eidgenössischen Filmgesetzes
entsprach der Bundesrat mit einer Vorlage, nach der nicht nur Dokumentar-, Kultur-
und Erziehungsfilme, sondern auch Spielfilme durch Bundesbeiträge unterstützt
werden können (BRG 10 274). Abweichend vom Antrag des Bundesrates sprach sich das
Parlament für eine unbefristete Unterstützung der schweizerischen Filmwochenschau
aus, um die eingeleiteten Reformbestrebungen nicht zu gefährden. Die
Gesetzesrevision wurde von den eidgenössischen Räten angenommen. Auf dem Gebiet
der kulturellen Aussenpolitik sind verschiedene von der Stiftung Pro Helvetia
organisierte Ausstellungen zu erwähnen: eine Wanderausstellung schweizerischer
Volkskunst in den USA und in Kanada, die 1968 in der Sowjetunion gezeigte
Architekturausstellung in Rumänien und eine Ausstellung schweizerischer Bücher in der
Tschechoslowakei. Rechtliche und finanzielle Schwierigkeiten veranlassten den
Bundesrat, auf die Erbschaft des Florentiner Kunstsammlers Ugo Bardini zu
verzichten. 18

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.05.1969
RUTH GULLO

In der Kulturpolitik übte der Bund weiterhin grosse Zurückhaltung; das
Schwergewicht der Aktivität lag bei Gemeinden und Kantonen. Wohl konstituierte sich
die eidgenössische Expertenkommission für Fragen der schweizerischen Kulturpolitik
(Kommission Clottu); von ihrer Tätigkeit drang indessen wenig an die Öffentlichkeit.
Durch von den eidgenössischen Räten bewilligte Subventionserhöhungen an Pro
Helvetia und an die Stiftung Schweizer Volksbibliothek (SVB) unterstrich der Bund sein
Interesse für kulturelle Belange. Im Frühling konnte mit der Sammlung am Römerholz,
die Meisterwerke europäischer Malerei im Privathaus des Kunstmäzens zeigt, dem
Publikum ein Legat von Oskar Reinhart an die Eidgenossenschaft zugänglich gemacht
werden: 

Die Frage nach der Stellung der Kulturschaffenden und nach der Funktion des
Theaters in der modernen Gesellschaft rief Diskussionen auf gesamtschweizerischer
Ebene hervor. Eine Auseinandersetzung über die Frage, ob sich der einzelne
Schriftsteller wie auch seine Organisation politisch engagieren müsse, löste im
Schweizerischen Schriftstellerverband (SSV) eine Krise aus, die zur Demission von 22
Mitgliedern (darunter Friedrich Dürrenmatt und Max Frisch) führte. Eine Minderheit,
welche die Frage bejahte, fühlte sich durch den Verbandspräsidenten wegen seiner
aktiven Mitarbeit an der französischen Fassung des Zivilverteidigungsbuchs nicht mehr
repräsentiert. Zahlreiche Schwierigkeiten an städtischen Bühnen, insbesondere der
zunehmende Besucherschwund, riefen nach einer Besinnung auf die Aufgaben
modernen Theaters. Eine Tagung von Sachverständigen im Stapferhaus sprach den
Wunsch aus, dass Pro Helvetia die Organisation einer permanenten Theaterkonferenz

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 07.11.1970
RUTH GULLO
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übernehmen solle.

Mit der Inkraftsetzung des revidierten Filmgesetzes war es erstmals möglich,
Bundesbeiträge an Spielfilme auszurichten. Dabei gab die Auszeichnung des Films
«Krawall» zu einer Kritik im Nationalrat Anlass. Der Bundesrat befürwortete die
Förderungswürdigkeit auch von Filmen, die die staatliche und gesellschaftliche
Ordnung zur Diskussion stellen. Vorstösse, die sich mit einer weitergehenden
Filmförderung befassten, überwies der Bundesrat der Kommission Clottu zur Prüfung.
Dieses Thema wurde in den Motionen der Nationalräte Rasser (LdU, AG) (Mo. 10372) und
Ziegler (soz., GE) (Mo. 10189), welche an den Nationalrat als Postulate eingereicht
wurden, aufgegriffen. In der Diskussion um eine Aufhebung der Filmzensur wirkte ein
Bundesgerichtsentscheid richtungweisend (BGE 96 IV 64). Er betraf den Kanton Bern,
der zwar keine Filmzensur kennt, in dem jedoch das Obergericht den schwedischen
Sexfilm «Ich bin neugierig» aufgrund einer Strafklage verboten hatte; das
Bundesgericht gab den beanstandeten Streifen zur Vorführung frei. Der aargauische
Regierungsrat hob die Verordnung über die Vorführung von Filmen und damit die
Filmzensur formell auf, und die Zürcher stimmten dem neuen Filmgesetz, das als
Gegenvorschlag zu einer Initiative gegen die Filmzensur ausgearbeitet worden war,
deutlich zu. Der Luzerner Grosse Rat hiess ein neues Lichtspielgesetz, das keine
Zensurvorschriften mehr enthält, in erster Lesung gut. Auseinandersetzungen ergaben
sich aus dem wachsenden Angebot pornographischer Schriften; behördliche
Massnahmen, auch solche des Jugendschutzes, stiessen verschiedentlich auf
Ablehnung. 19

In Basel-Stadt und Bern setzte sich das Volk gegen die Sparmassnahmen der
politischen Behörden und für eine ungeschmälerte Beibehaltung des Kulturbetriebes
ein. In Basel wurde in einer Zitterpartie – und nur mit 35 Stimmen Differenz – dem
Theater eine dreijährige Verschnaufpause gegönnt, bevor es sich möglicherweise auf
eine 30%ige Reduktion der Subventionen einstellen muss. In der Bundesstadt wehrte
sich die Bevölkerung erfolgreich mit einer Petition an den Gemeinderat (Exekutive)
gegen die drohenden Budgetkürzungen im Kulturbereich. 20

KANTONALE POLITIK
DATUM: 30.12.1993
MARIANNE BENTELI

Für die Kultur gab die öffentliche Hand 1990 insgesamt 1,85 Mia Fr. aus, das heisst 272
Fr. pro Kopf der Bevölkerung. Dies ging aus der jüngsten diesbezüglichen Untersuchung
des Bundesamtes für Statistik hervor. Am meisten Mittel, nämlich 451 Mio Fr. oder 24%
flossen den Theatern und dem Musikwesen zu. 320 Mio Fr. (17%) wurden für die
Ausbildung an Musikschulen, Konservatorien, Kunstgewerbeschulen und dergleichen
aufgewendet. Je rund 12% der Kulturausgaben gingen an die drei Bereiche Bibliotheken
und Archive, Museen und Ausstellungen sowie Denkmalpflege und Heimatschutz.

Die Hauptlast der öffentlichen Kulturförderung trugen mit 53% oder 3,9% ihrer
Gesamtausgaben die Gemeinden. Die Kantone steuerten 39% (2,4%) bei, der Bund
lediglich 8% (0,5%). Bibliotheken und Archive, Museen und Ausstellungen, Theater und
Musikwesen wurden standortbedingt vorab von den grossen Städten und deren
Kantonen gefördert. Basel-Stadt, Bern, Genf, Waadt und Zürich übernahmen so über
65% der gesamten Kantons- und Gemeindeausgaben in diesen Bereichen. Der Bund
beschränkte sich in erster Linie auf Aufgaben von gesamtschweizerischer Bedeutung.
Dazu gehören die Landesbibliothek und das Landesmuseum, die der Bund in eigener
Regie führt. Daneben machte mit 57 Mio Fr. bzw. 37% die Unterstützung der Kantone in
Denkmalpflege und Heimatschutz den grössten Brocken im Kulturbudget des Bundes
aus. Die Pro Helvetia erhielt 21 Mio Fr.für ihre in- und ausländischen Aktivitäten. 21

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 06.05.1994
MARIANNE BENTELI

Der Gemeinderat (Exekutive) der Stadt Bern stellte die Kulturförderung in der
Bundesstadt auf eine neue Basis: 17 bestehende Kulturinstitutionen erhalten
langfristige Subventionsverträge mit jährlichen Betriebsmitteln von insgesamt CHF
22.5 Mio. Im Gegenzug müssen Veranstalter und Künstler vertraglich vereinbarte
Leistungen erbringen. Zehn Prozent des Gesamtbetrags sind für zeitgenössische
Kulturprojekte bestimmt; den Hauptteil erhalten die traditionsreichen Institutionen wie
Stadttheater, Orchesterensembles und Museen. 22

KANTONALE POLITIK
DATUM: 19.06.1996
MARIANNE BENTELI
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Das juristische und politische Seilziehen um das mittlerweile 10jährige alternative
Kulturzentrum in der Berner Reithalle scheint kein Ende zu nehmen. Nachdem der rot-
grüne Stadtrat (Legislative) im März 1996 CHF 1.489 Mio. für die dringendsten baulichen
Unterhaltsmassnahmen beschlossen hatte, reichte eine SVP-Parlamentarierin Rekurs
gegen diesen Entscheid ein. Der zuständige Regierungsstatthalter gab der
Beschwerdeführerin recht, welche moniert hatte, die vom Stadtrat verabschiedeten
Massnahmen würden auf eine spätere Gesamtsanierung hinauslaufen. Darüber aber
müsse das Volk frei und ohne bereits geschaffene Sachzwänge befinden können. Der
Stadtrat bestritt diesen Zusammenhang zwar, verzichtete aber darauf den Entscheid
weiterzuziehen. Der Gemeinderat legte daraufhin dem Stadtrat ein Gesamtprojekt für
die Sanierung von CHF 1.4 Mio. vor; dem für die Projektierungsarbeiten notwendigen
Kredit von CHF 480'000 stimmte der Stadtrat zu. 23

KANTONALE POLITIK
DATUM: 01.11.1997
MARIANNE BENTELI

Immer häufiger weisen Städte mit Zentrumsfunktion auf die ungerechte Verteilung von
Kosten und Nutzen im Kulturbetrieb hin. Während die Städte praktisch allein die
kulturellen Institutionen finanziell über Wasser halten, sind es in weiten Teilen die
Einwohnerinnen und Einwohner der Agglomeration, welche das kulturelle Angebot
nutzen. Im 1995 revidierten Kulturförderungsgesetz des Kantons Bern wurde
festgehalten, dass die Gemeinden der Region Bern die bedeutenden Kulturinstitute der
Bundesstadt mitfinanzieren sollen. Die Umsetzung des Gesetzes erwies sich jedoch als
sehr schwierig, da sich mehrere Gemeinden dagegen wehrten, diesen Obolus zu
entrichten. Bis Ende Jahr stimmten 43 Gemeinden der Abgabe zu, 21 Gemeinden
lehnten den Subventionsvertrag ab, 20 weitere vertagten ihren Entscheid auf 1998. 24

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 20.12.1997
MARIANNE BENTELI

Eine aus rechtsbürgerlichen Kreisen lancierte kommunale Volksinitiative, welche das
alternative Berner Kulturzentrum «Reithalle» in ein Einkaufszentrum mit kultureller
Nebennutzung umwandeln will, schien vorerst zu scheitern. Erst als bezahlte Sammler
eingesetzt wurden, kamen die nötigen 5'000 Unterschriften zustande. 25

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 25.04.1998
MARIANNE BENTELI

Was vor zwei Jahren als kulturhistorisches Geplänkel anfing, eskalierte in der
Zwischenzeit zu einem ausgewachsenen Rechtshändel: der Kanton St. Gallen bekundete
seine Bereitschaft, notfalls bis vor Bundesgericht zu gehen, um die ihm im Zweiten
Villmergerkrieg von 1712 von den Berner und Zürcher Truppen entwendeten
Bibliotheksschätze zurück zu erhalten. Während Bern das Raubgut bereits 1719 wieder
nach St. Gallen überführt hat, lagern gewisse Objekte nach wie vor in Zürich, so etwa ein
einmaliger Erd- und Himmelsglobus, der um 1570 angefertigt wurde, und der heute als
Zürcher Leihgabe im Landesmuseum in Zürich ausgestellt ist. 26

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 08.03.1999
MARIANNE BENTELI

Mit der gemeinsamen Unterzeichnung der Stiftungsurkunde zur Gründung der Stiftung
Paul Klee-Zentrum schufen Stadt und Kanton Bern die Trägerschaft der neuen
Institution. Der vom italienischen Architekten Renzo Piano entworfene Bau im
Schöngrünquartier wird mehrheitlich von einer privatrechtlichen Stiftung finanziert.
Stadt und Kanton Bern werden (vorbehalten die städtische Volksabstimmung von 2001)
für die Erschliessung und den Betrieb des Zentrums aufkommen. Die Burgergemeinde
steuert weitere CHF 20 Mio. für besondere Zwecke (Wechselausstellungen etc.) bei.
Kern des Ausstellungsgutes bilden die rund 2'500 Werke, die heute der im Berner
Kunstmuseum domizilierten Paul Klee-Stiftung gehören, sowie Schenkungen und
Leihgaben. Insgesamt werden im künftigen Paul Klee-Zentrum rund 40 Prozent des
über 9'000 Werke umfassenden Oeuvres von Klee vereint sein. 27

KANTONALE POLITIK
DATUM: 28.01.2000
MARIANNE BENTELI

In der Sommersession 2008 reichten die Kantone Bern, Freiburg, St. Gallen, Tessin und
Zug Standesinitiativen ein, welche alle im Kern dasselbe forderten: einen stärkeren
Jugendschutz vor gewaltvollen Videospielen. Die Forderungen reichten von einem
gezielten schweizweiten Schutz von Jugendlichen und Kindern vor solchen Spielen, mit
einer einheitlichen Alterskennzeichnung und einem Verkaufsverbot von nicht
altersgerechten Computer- und Videospielen als Mindestforderung (Kt.Iv. ZG 10.302),
über ein generelles Herstellungs- und Verkaufsverbot (Kt.Iv. BE 08.316, Kt.Iv. TI 09.314,
Kt.Iv. FR 09.332), bis hin zu einem Herstellungs- und Verkaufsverbot mit zusätzlichem
Ausbau des Jugendschutzes (Kt.Iv. SG 09.313). Im Sommer 2010 hiessen die beiden Räte
zwei Motionen gut, die ebenfalls ein Verkaufsverbot (Mo. 07.3870), oder gar ein
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Herstellungs- und Verkaufsverbot (Mo. 09.3422) verfolgten. Da es keinen Sinn ergebe,
dass sich das Parlament parallel über dieselbe Gesetzesvorlage beuge wie der
Bundesrat, die RK-SR den dringenden Handlungsbedarf in diesem Bereich jedoch
anerkenne, entschied sie in der Frühlingssession 2011 einstimmig, den Gesetzesentwurf
des Bundesrates abzuwarten und die Beratung der Standesinitiativen damit für mehr
als ein Jahr auszusetzen. Die RK-NR folgte ihrer Schwesterkommission und Stände-
und Nationalrat nahmen den Antrag auf Sistierung in der Herbst- und Wintersession
2011 stillschweigend und diskussionslos an. 28

Dass noch immer ein Mangel an Stand- und Durchgangsplätzen für Fahrende in der
Schweiz herrsche, wie dies ein vom Bundesrat verabschiedeter Bericht bereits 2006
nachgewiesen hatte, wurde 2014 überdeutlich. Ein paar Tage vor Eröffnung der BEA
liessen sich einige hundert Fahrende auf der Kleinen Allmend im Berner Wankdorf
nieder, um gegen die Platznot zu protestieren. Da das Areal für Parkplatzmöglichkeiten
während der BEA vorgesehen war, beschloss die Stadt Bern bereits am ersten Tag nach
Protestbeginn die Räumung des Areals. Die Fahrenden verliessen das Gelände nicht
freiwillig, worauf die Polizei über 70 Personen einer Personenkontrolle unterzog. Kurz
darauf bewilligten die Städte Bern und Biel, wohin die Fahrenden nach der Räumung
der Kleinen Allmend weiterzogen, je einen provisorischen Durchgangsplatz. Der Berner
Stadtpräsident Alexander Tschäppät äusserte Kritik am eigenen Kanton, da seit dem
Bundesgerichtsentscheid im Jahr 2003 nichts unternommen worden war, um den
Rechtsanspruch der Fahrenden durchzusetzen. Zwei Drittel aller Stellplätze innerhalb
des Kantons befänden sich bereits in Bern und Biel. Gerhard Müllhauser, Sprecher der
Schweizer Fahrenden, hob den Kanton Aargau als einziges Beispiel mit Vorbildcharakter
hervor. Seit 2007 sorgt dort die Fachstelle Fahrende für den Bau neuer sowie für den
Unterhalt bestehender Plätze. Darüber hinaus ermöglichen Besuche der Behörden auf
dem Gelände einen regelmässigen Dialog. Die Akzeptanz der Fahrenden bei der
Aargauer Bevölkerung sei hoch, betonte der Leiter der Fachstelle. Dies könne jedoch
darauf zurückzuführen sein, dass alle Plätze mit einer Ausnahme ausschliesslich für
Schweizer Fahrende vorgesehen seien. Gegenüber ausländischen Fahrenden bestünden
nach wie vor grosse Vorbehalte. Ein im September publizierter Bericht der
Europäischen Rassismuskommission (ECRI), der sich auf eine 2013 durchgeführte
Studie über die Qualität der Schweizer Medienberichterstattung über Roma berief,
stellte seit 2007 zwar eine Zunahme der Schweizer Medienberichterstattung über Roma
fest. Dabei sei aber nicht wie in anderen Staaten die erlittene Diskriminierung der Roma
Thema der Beiträge, sondern es kursierten vorwiegend negative Schlagzeilen, was einen
entscheidenden Einfluss auf die öffentliche Wahrnehmung der Gruppe hätte. In ihrem
Bericht hält die ECRI fest, dass in Erfüllung des Artikels 19 des
Kulturförderungsgesetzes, welcher den Fahrenden ermöglichen soll, im Einklang mit
ihrer Kultur zu leben, kaum Fortschritte erzielt würden, resp. sich die Situation in den
letzten Jahren teilweise gar verschlechtert habe. Die Kommission empfahl den
Schweizer Behörden dringlichst, zusätzliche Stellplätze zu schaffen und angemessene
Massnahmen zur Verbesserung der Bildung der Kinder der Fahrenden zu treffen. Ende
November präsentierte der Bundesrat seine Kulturbotschaft und damit auch ein
Bekenntnis zur Verbesserung der Situation von Fahrenden. Die zu diesem Zwecke
eingesetzte Arbeitsgruppe traf sich im November bereits zu einem ersten Treffen, das
jedoch mit dem frühzeitigen Verlassen von Vertretern der betroffenen Gruppen abrupt
endete. Diese fühlten sich nicht ausreichend involviert und sahen ihre Forderung nach
sofortiger Schaffung von zusätzlichen Stellplätzen nicht umgesetzt. Ende Jahr wurde
bekannt, dass die Gespräche im Folgejahr doch wieder aufgenommen werden sollen. 29
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Die SPK-NR reichte im Herbst 2016 eine Motion ein, mit welcher sie den Erhalt des
Polit-Forums Käfigturm absichern wollte. Sie forderte sowohl den Bundesrat als auch
die Ratsbüros auf, sich ab 2018 im Rahmen eines mindestens vier Jahre dauernden
Leistungsvertrags finanziell an einer von Kanton, Stadt und Burgergemeinde Bern sowie
kirchlichen Organisationen zu gründenden Stiftung zu beteiligen. Bereits im
Spätsommer hatte die SPK-SR eine gleichlautende Motion (16.3627) eingereicht.
Während diese aber von der gesamten Kommission unterstützt wurde, beantragte in
der Nationalratskommission eine bürgerliche Minderheit (14 zu 10 Stimmen) – angeführt
von der SVP –, die Motion abzulehnen. 
Der Stein des Anstosses liegt in den Entlastungsmassnahmen, welche im Rahmen des
Stabilisierungsprogramms 2017–2019 angesetzt wurden: Ursprünglich sollte diese für
die politische Bildung der gesamten Schweizer Bevölkerung so wichtige Institution per
Ende 2016 eingestellt werden. Da sich aber aus der Politik und der Zivilgesellschaft
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grosser Widerstand erhoben hatte, willigte der Bundesrat ein, das Forum für ein
weiteres Jahr weiterzuführen, um die Möglichkeit einer adäquaten Nachfolgeregelung
zu gewährleisten. Dass sich der Bundesrat nach 2018 aber gänzlich aus der
Verantwortung ziehen möchte, wollen die Motionäre so nicht hinnehmen. Die vier
bereits zuvor erwähnten bernischen Institutionen haben sich, zwecks Gründung einer
entsprechenden Stiftung, zusammengeschlossen und sind bereit, jährlich je CHF
150'000 für den Erhalt der Forums beizusteuern. Diese könnten sich aber nur dann
diesem Engagement verpflichten, wenn sie die Zusage des Bundes hätten, sich
ebenfalls jährlich mit rund CHF 400'000 an dieser Verbundlösung zu beteiligen.
Sowohl der Bundesrat als auch die Ratsbüros beantragten die Ablehnung der Motion.
Die von ihnen ergriffene Massnahme entspreche genau der stets vom Parlament
angeführten Forderung des Aufgabenverzichts und sei auch im Sinne der durch den
Finanzplan 2018–2020 vorgegebenen Schuldenbremse unvermeidlich. Zudem sei bis
anhin keine gesetzliche Grundlage vonnöten gewesen, da das Forum im Rahmen der
Bedarfsverwaltung betrieben wurde. Für die geforderte Subventionierung externer
Institutionen sei eine solche Grundlage aber explizit erforderlich, müsste jedoch zuerst
geschaffen werden. Das Ratsbüro des Nationalrates betonte indessen, dass dieser
Rückzug keinesfalls gleichbedeutend mit dem expliziten Aufgabenverzicht der
Vermittlung von politischem Wissen um die Funktionsweise der hiesigen Institutionen
sei. Die Arbeit des Polit-Forums könne an den eigentlichen Ort des Geschehens – ins
Parlamentsgebäude – verlagert und dort in Abstimmung mit bestehenden
Informationstätigkeiten weiterentwickelt werden.
Das Anliegen der Motionäre wurde gleichentags sowohl im Nationalrat (82 zu 103
Stimmen bei einer Enthaltung), als auch im Ständerat (14 zu 18 Stimmen bei einer
Enthaltung) abgelehnt. 30

Zum ersten Mal seit 2012 wurde die «Liste der lebendigen Traditionen in der Schweiz»,
welche die Grundlage und Voraussetzung für die Nominierung als immaterielles
Kulturerbe der UNESCO bildet, im Sommer 2017 aktualisiert. Die Liste wurde von 165
auf 199 Einträge erweitert, wobei der Schwerpunkt für die 34 neuen Einträge auf die
lebendigen Traditionen in den Städten gelegt wurde. Die Inventarisierung erfolgte
neuerlich durch die Zusammenarbeit von Bund und Kantonen mit fachlicher
Unterstützung der Hochschule Luzern. Die rund 90 von den Kantonen eingereichten
Vorschläge für die nationale Liste wurden von einer Steuergruppe – bestehend aus
Bundes-, Kantons- und Städtevertretungen, der schweizerischen UNESCO-Kommission,
Pro Helvetia sowie wissenschaftlichen Fachpersonen – diskutiert, bevor diese daraus
eine Auswahl traf. Neu befinden sich in der Liste u.a. das Aareschwimmen in Bern, die
Appenzeller Holzschnitzerei, die Badenfahrt, Sculptures et constructions en neige à La
Chaux-de-Fonds oder die Zürcher Technokultur. 31

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 10.07.2017
MELIKE GÖKCE

Ende Mai 2019 schickte der Bundesrat den Entwurf zur Förderung der Kultur in den
Jahren 2021–2024 (Kulturbotschaft 2021–2024) in die Vernehmlassung. Bis zur
Vernehmlassungsfrist am 20. September 2019 gingen insgesamt 305 Stellungnahmen
ein, die sechs Kernthemen fokussierten: die Umsetzung der Kulturbotschaft
2016–2020, die Handlungsachsen der Kulturpolitik des Bundes, die Weiterentwicklung
von (bestehenden) Massnahmen, die Revision des Filmgesetzes und die Finanzmittel zur
Umsetzung der Kulturbotschaft 2021–2024.
Die Umsetzung der Kulturbotschaft 2016–2020 wurde in einer deutlichen Mehrheit der
Stellungnahmen – wobei sich viele Rückmeldungen erst gar nicht zu diesem Punkt
äusserten – positiv bewertet, auch wenn einige Teilnehmende Kritik an der durch
finanzielle Kürzungen und das Stabilisierungsprogramm erschwerten Umsetzung
einzelner Massnahmen übten. Die wenigen Stellungnahmen mit grösseren Vorbehalten
machten insbesondere geltend, dass in der aktuellen Förderperiode zu wenig auf die
Krise des Journalismus oder auf Menschen mit Behinderungen eingegangen worden
sei.
Die Beibehaltung der drei bestehenden Handlungsachsen der Kulturpolitik (kulturelle
Teilhabe, gesellschaftlicher Zusammenhalt sowie Kreation und Innovation) fand, gerade
im Sinne der angestrebten Kontinuität und Verlässlichkeit, ebenfalls breite Zustimmung.
Auch der in diesem Zusammenhang neu eingeführte Akzent der «Digitalisierung» wurde
mehrheitlich befürwortet, wenn auch vereinzelt mit Bedenken: Während einige
Rückmeldungen das Fehlen einer umfassenden Digitalisierungsstrategie bemängelten
und für mehr Kohärenz in diesem Bereich eine solche auch explizit forderten, kam von
Seiten des SSV und der SAB die Forderung nach einer vorrangigen Evaluation der bereits
getroffenen Massnahmen. Organisationen wie der SBVV oder die SKKB befürworteten
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den Akzent auf der Digitalisierung, ermahnten aber zugleich, dass dieser nicht zu Lasten
der analogen und physischen Objekte gehen dürfe. Lediglich die SVP stand dem Akzent
auf der Digitalisierung gänzlich ablehnend gegenüber, da die Digitalisierung ihrem
Befinden nach «mit Kultur weder direkt noch indirekt» etwas zu tun habe.
Die zwölf Massnahmen zur Weiterentwicklung der Kultur wurden überwiegend positiv
beurteilt, wobei zu einzelnen Massnahmen kritische Töne bzw. Anpassungsvorschläge
geäussert wurden: Während die Ansätze zur Chancengleichheit von Frauen und
Männern im Kulturbereich, zur Kunstvermittlung oder zu den Halteplätzen für Jenische,
Sinti und Roma sowie nationale und internationale Austausch- und
Kooperationsbestrebungen von allen Teilnehmenden befürwortet wurden, gab es bei
der Entwicklung der musikalischen Bildung einzelne Einwände. Auch wenn die Mehrheit
die Stärkung des Programms «Jugend und Musik» befürwortete, monierte der Kanton
Waadt die Qualitätsanforderungen des Programms und stellte das Modell der
Talentförderung («Talentkarte») in Frage; andere Kantone sowie Organisationen
hingegen forderten die Berücksichtigung kantonaler Talentförderungsprogramme, um
eine Koordination zu ermöglichen. Grosse Vorbehalte seitens einer Mehrheit der
Teilnehmenden bestanden hingegen bei den vorgeschlagenen Massnahmen zur
Baukultur, trotz grundsätzlicher Zustimmung zum «Konzept Baukultur». Eine Mehrheit
der Kantone sowie die SAGW und die EDK betonten, dass die neue Strategie zur
Förderung der Baukultur – diese wird voraussichtlich Anfang 2020 vom Bundesrat
verabschiedet werden – nicht zu Lasten der Aufgaben in den Bereichen Kulturerbe,
Archäologie und Denkmalpflege gehen dürfte. Teilnehmende aus den Bereichen der
Denkmalpflege und der Architektur bemängelten, dass die geplante Strategie
ausschliesslich zur Stärkung der zeitgenössischen Baukultur diene. 
Die Revision des Filmgesetzes (FiG) wurde kontrovers beurteilt: Während sämtliche
Kantone und die Mehrheit der Parteien sowie Kulturverbände die neu vorgeschlagenen
Verpflichtungen für Online-Filmeanbieter (Investitionspflicht und Quote für
europäische Filme) befürworteten, plädierte die SRG für eine Ausdehnung der
Investitionspflicht auf ausländische Veranstalter mit Werbefenstern in der Schweiz. Die
FDP, die SVP, der Schweizerische Gewerbeverband sowie Vertretungen der
Telekommunikationsbranche lehnten die Neuerungen gänzlich ab, schlossen gar ein
diesbezügliches Referendum nicht aus. Die Kritiker monierten die mangelnde
Verfassungskonformität einer solchen Ausdehnung und bezweifelten die
Durchsetzbarkeit der neuen Verpflichtungen gegenüber Unternehmen mit Sitz im
Ausland, was zu einer Benachteiligung der inländischen Konkurrenz führen könne. Die
FDP nahm, nebst dem Kanton Zürich, dem Städteverband und der Arbeitsgemeinschaft
für die Berggebiete, auch eine ablehnende Haltung gegenüber dem vorgesehenen
Ausschluss kommerziell tätiger Unternehmen von der Filmkulturförderung ein, während
diese Massnahme von den restlichen 25 Kantonen sowie der BDP, der CVP, der GP und
der SP durchaus begrüsst wurde.
Die vom Bundesrat zur Umsetzung der Kulturpolitik beantragten Finanzmittel betrugen
insgesamt CHF 942.8 Mio., was einer Mittelaufstockung von rund CHF 35.4 Mio. bzw.
einem Wachstum von durchschnittlich 2.9 Prozent pro Jahr entspricht (einschliesslich
einer Teuerung von 1 Prozent). Diese Werte stiessen bei der CVP und dem SGV auf
ungeteilte Zustimmung, wurden aber wiederum von der FDP, der SVP und dem
Gewerbeverband als zu hoch erachtet. Eine grosse Mehrheit begrüsste zwar die
vorgesehene Mittelaufstockung, beantragte aber zugleich eine Erhöhung des
Gesamtfinanzrahmens.
Im Rahmen weiterer vorgeschlagener Gesetzesanpassungen gab einzig die vorgesehene
Streichung der Kulturabgeltung an die Stadt Bern zu reden: GP, SP, der Städteverband,
diverse Kulturverbände sowie die Kantone Basel-Landschaft, Solothurn und
offensichtlich der Kanton Bern lehnten diese Massnahme deutlich ab. 32

Nachdem die RK-SR die Vorprüfung der fünf Standesinitiativen (Kt.Iv. BE 08.316; Kt.Iv.
SG 09.313; Kt.Iv. TI 09.314; Kt.Iv. FR 09.332; Kt.Iv. ZG 10.302) wieder aufgenommen
hatte, nachdem sie zuvor zehn Jahre lang sistiert gewesen waren, kam sie zum Schluss,
dass die Forderungen der fünf Standesinitiativen für einen stärkeren Schutz von
Jugendlichen vor gewaltvollen Videospielen im Entwurf des Bundesrates zum neuen
Bundesgesetz zum Jugendschutz in den Bereichen Film und Videospiel einbezogen
würden und dass beide Kammern im Rahmen der Debatte über das Gesetz ihre
Anliegen einbringen können. Da damit keine weiteren Massnahmen nötig seien,
beantragten die RK-SR sowie die RK-NR, den kantonalen Begehren keine Folge zu
geben. Die beiden Räte folgten diesen Anträgen diskussionslos und stillschweigend. 33
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Archive, Bibliotheken, Museen

Für das hochverschuldete Volkstumsmuseum Kornhaus in Burgdorf (BE) zeigte sich
nach langen Jahren der Ungewissheit eine Lösung auf. Nachdem die Burgdorfer
Stimmberechtigten 1993 einen Nachtragskredit von 1,5 Mio Fr. abgelehnt und damit die
Zukunft des Museums in Frage gestellt hatten, stimmten sie nun einem Projekt zu, in
welchem die Stadt zwar nach wie vor die Mehrheit an der noch nicht beglichenen
Bausumme, der Kanton aber den Hauptanteil am Betriebsdefizit übernimmt. 

Im Vorfeld der Abstimmung hatte der Nidwaldner CVP-Nationalrat Iten überraschend
seinen Rücktritt als Stiftungspräsident bekannt gegeben. 34
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